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Einleitung

(1) Dieses Merkblatt für die Elektrotechnik wurde vom Lenkungsaus
schuß der SEBE im ÖVE bei der 25. Sitzung 1989 verabschiedet.

(2) Der Rechtsstatus dieses Merkblattes für die Elektrotechnik ist der
jeweils geltenden Elektrotechnikverordnung zu entnehmen.

(3) Dieses Merkblatt wurde von einer Arbeitsgruppe im Rahmen der
Fachausschüsse EH "Elektrische Hochspannungsanlagen" und
EN "Elektrische Niederspannungsanlagen" ausgearbeitet.

(4) In diesem Heft wird auf folgende Österreich ische Bestimmungen
für die Elektrotechnik Bezug genommen:
ÖVE-E 5 Teil 1 Betrieb von Starkstromanlagen.

Teil 1: Grundsätzliche Bestimmungen

(5) Bleibt frei.
(6) Bleibt frei.
(7) Bleibt frei.
(8) Bleibt frei.
(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestimmungen

für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektrotechnik und sonsti
gen technischen Veröffentlichungen können vom ÖVE, Eschen
bachgasse 9, A-101 0 Wien, bezogen werden.
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